
 

Deklaration zur Hausratversicherung – Premium  
(VHB 2014 Versicherungssumme) Stand 01.01.2018 

Entschädigungsgrenzen: 

Mitversichert sind 

 

- Grob fahrlässiger Herbeiführung des Versicherungsfalles 
- Sicherungsanlagen 
- Überspannung 
- Rauch und Ruß 
- Fehlalarm von Rauch und Gasmeldern 
- Verpuffung 
- Überschallknall 
- Sengschäden 
- Nutzwärmeschäden 
- Fahrzeuganprall 
- Blindgängerschäden 
- Reparatur an Rohren der Gasversorgung 
- Diebstahl von Kinderwagen, Rollstühlen und Rollatoren 
- Diebstahl von Wäsche und Gartenmöbeln 
- Diebstahl von Waschmaschinen oder Trocknern 
- Diebstahl aus der Schiffskabine und dem Zugabteil 
- Erpressung 
- Innere Unruhen, Streik oder Aussperrung 
- Wasserverlust 
- Kühl- und Gefriergut 
- Aufräumungskosten 
- Bewegungs- und Schutzkosten 
- Hotelkosten (12 Monate) 
- Reparaturkosten für Nässeschäden 
- Mehrkosten bei Rückreise Schäden > 5.000 EUR 
- Sachverständigenkosten Schäden > 25.000 EUR 
 

 

100% der 
Versicherungssumme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- Technologiefortschritt 
- Außenversicherung (12 Monate) 
 

 

EUR 50.000 

 

 

- Vorsorge bei Auszug versicherter Personen für 6 Monate 
 

 

EUR 30.000 

 

 

- Arbeitsgeräte und Einrichtungsgegenstände, die dem Beruf oder dem Gewerbe des 
Versicherungsnehmers dienen (Häusliches Arbeitszimmer) 

- Inhalt von Bankschließfächern 
 

 

EUR 25.000 

 

 

- Schlossänderungskosten 
- Reparaturkosten für Gebäudeschäden 
- Reparaturkosten für provisorische Maßnahmen 
- Datenrettungskosten 
 

 

EUR 10.000 

 

 

- Mehrkosten für altersgerechte Umgestaltung (Seniorenschutz ab dem 60. Lebensjahr) 
- Diebstahl aus Wasserfahrzeugen 
 

 

EUR 5.000 

 

 

- Handelsware, Musterkollektionen und Arzneimittel 
- Diebstahl aus Kraftfahrzeugen 
- Diebstahl von Spielsachen und -geräten 
- Diebstahl von Mährobotern und Garten- und mobilen Grillgeräten 
- Diebstahl von Hausrat am Arbeitsplatz 
- Diebstahl aus dem Krankenzimmer 
- Kartenmissbrauch nach einem Einbruchdiebstahl 
- Telefonmissbrauch nach einem Einbruchdiebstahl 
- Trick-, Täuschungs- und Taschendiebstahl  
- Phishing, Pharming, Skimming 
- Gasverlust 
- Umzugskosten 
- Schlüsseldienst (Seniorenschutz ab dem 60. Lebensjahr) 
- Unterbringung von Haustieren 
- Mehrkosten für energetische Modernisierung von Haushaltsgeräten 
- Psychologische Erstberatung nach einem Großschaden 
- Sicherheitsberatung 
- Betreuung von Kindern Schäden > 5.000 EUR 
- Ständige Außenversicherung am Arbeitsplatz 

 

EUR 1.000 



- Ständige Außenversicherung für Sportausrüstungen 
- Schäden durch Transportmittelunfall 
 

 

Es gelten folgende Entschädigungsgrenzen je Versicherungsfall 

 

Wertsachenentschädigung 
 

 

50% der 
Versicherungssumme 

Entschädigungsgrenze für Wertsachen die sich außerhalb verschlossener Wertbehältnisse 
befinden: 

 

 

- Bargeld und auf Geldkarten geladene Beträge (z.B. Chipkarten) 
 

EUR   2.500 
- Urkunden einschließlich Sparbücher und sonstige Wertpapiere EUR 10.000 
- Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, Briefmarken, Münzen und Medaillen sowie alle 

Sachen aus Gold und Platin 
 

EUR 30.000 

Wertsachen ohne besondere Aufbewahrungsvorschrift: 
 

 

- Pelze, handgeknüpfte Teppiche und Gobelins, Kunstgegenstände (z.B. Gemälde, 
Collagen, Zeichnungen, Graphiken und Plastiken) sowie nicht unter die 
Entschädigungsgrenze fallende Sachen aus Silber 

- Sonstige Sachen, die über 100 Jahre alt sind (Antiquitäten), jedoch mit Ausnahme von 
Möbelstücken 

 

 

 
 

- Garagen innerhalb des Wohnortes 
- Unbewohnte Wohnung, anzeigepflichtige Gefahrerhöhung nach 180 Tagen 
- Verzicht auf die Anzeige von Gerüsten 
- Transport- und Lagerkosten bis 12 Monate 
- Bewachungskosten mit unbegrenzter Dauer 
 

 
  

 

Wartezeit: 
 

Soweit weitere Elementargefahren mitversichert gelten, besteht Versicherungsschutz erst nach Ablauf von 14 Tagen nach 
Versicherungsbeginn (Wartezeit).  
Die Wartezeit entfällt, sofern das Risiko im selben Umfang versichert war und in unmittelbarem Anschluss an die 
Vorversicherung übernommen wurde.  
 

 

Selbstbehalte: 

Der Selbstbehalt je Versicherungsfall beträgt 

 

- für Schäden durch Erdbeben, Überschwemmung, Rückstau, Erdrutsch, Erdsenkung, 
Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch 

 

 

10 %, 
mindestens EUR  250 
höchstens EUR 2.500 
 

 


